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§ 114 InvFG 2011 Grundsätze
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Verschmelzungen von OGAW sind unter Anwendung eines der Verschmelzungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2

Z 15 zulässig. Dies gilt sowohl für grenzüberschreitende Verschmelzungen als auch für inländische

Verschmelzungen. Grenzüberschreitende Verfahren sind unabhängig von der Rechtsform der OGAW zulässig. Im

Falle einer Verschmelzung durch Neubildung findet weiters § 50 Anwendung. Auf inländische Verschmelzungen

sind die §§ 115 bis 126 anzuwenden.

2. (2)Für grenzüberschreitende Verschmelzungen, bei denen der übertragende OGAW in Österreich gemäß § 50

bewilligt ist, gelten die §§ 115 und 117 bis 126. Ist der übertragende OGAW in einem anderen Mitgliedstaat

bewilligt, so finden die Rechtsvorschriften des Herkunftmitgliedstaates des übertragenden OGAW Anwendung.

Eine Rechtsformänderung des in Österreich bewilligten übernehmenden OGAW ist im Rahmen der

Verschmelzung nicht zulässig.

3. (3)Jede Verschmelzung eines in Österreich bewilligten OGAW bedarf der vorherigen Zustimmung des

Aufsichtsrates der den OGAW verwaltenden Verwaltungsgesellschaft sowie der Zustimmung der Depotbank jedes

OGAW.
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